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Zusammenfassung
Die Insektengiftallergie ist mit einem Vorkommen 
von 3–5 % in der Bevölkerung häufig und kann bei 
bis zu 1 % der Betroffenen potenziell lebensbedroh-
liche allergische Reaktionen auslösen [1]. Patienten, 
die eine systemische allergische Reaktion nach ei-
nem Insektenstich erlitten haben, sollten allergolo-
gisch vorgestellt und versorgt werden. 

Aufgrund der vielerorts in den letzten Monaten 
durch die COVID-19-Pandemie reduzierten ambu-
lanten und stationären Versorgungskapazitäten 
wurden länderspezifisch unterschiedliche Maßnah-
men ergriffen, um auch Patienten mit einer Insek-
tengiftallergie fortwährend optimal allergologisch 
zu versorgen. Eine aktuelle Datenanalyse zeigt, dass 
es 2020 zu einer Einschränkung von Neueinleitun-
gen der Insektengiftimmuntherapie gekommen ist 
(März–Juni 2019 im Vergleich März–Juni 2020: 
Rückgang 48,5 %; Daten aus verschiedenen Zentren 
in Deutschland, Österreich und Schweiz). 

Es werden konkrete organisatorische (z. B. Tele-
fon- und Videosprechstunden, die Umgestaltung 
von Wartebereichen mit Umsetzung von Hygiene-

maßnahmen und Abstandsregeln bei stabiler Pati-
entenzahl) und medizinische Maßnahmen (Zusam-
menarbeit mit niedergelassenen Ärzten bzgl. pri-
märer Diagnostik, kurzfristige COVID-19-Testung, 
die ambulante Fortführung einer begonnenen In-
sektengiftimmuntherapie unter Ausnutzung der zu-
lässigen Injektionsintervalllängen, Neueinleitung 
einer Insektengiftimmuntherapie zeitnah innerhalb 
der Saison, ggf. Einsatz ambulanter Schemata vor 
allem außerhalb der Saison) zur Betreuung von In-
sektengiftallergikern während der COVID-19-Pan-
demie vorgeschlagen.
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Versorgungssituation Insektengiftallergiker während 
der COVID-19-Pandemie

Die Insektengiftallergie ist mit einem Vorkommen 
von 3–5 % in der Bevölkerung häufig und kann bei 
bis zu 1 % der Betroffenen potenziell lebensbedroh-
liche allergische Reaktionen auslösen [1]. Daher soll-
ten Patienten, die eine systemische allergische Reak-
tion nach einem Insektenstich erlitten haben, aller-
gologisch vorgestellt und versorgt werden. Das Stan-
dardvorgehen beinhaltet neben der Anamnese mit 
Erfassung der Symptome und der Begleitumstände 
der Reaktion, die Durchführung einer titrierten 
Hautpricktestung und gegebenenfalls einer Intraku-
tantestung und/oder die Bestimmung spezifischer 
Immunglobulin(Ig)-E-Antikörper gegen Insekten-
gift und gegebenenfalls dessen Komponenten zum 
Nachweis einer Allergie vom Soforttyp (Abb. 1). Zur 
besseren Risikoabschätzung, vor allem nach schwe-
ren Reaktionen, wird auch die Bestimmung der ba-
salen Serumtryptase empfohlen. Wenn die oben ge-
nannten Befunde positiv sind und die betroffenen 
Patienten anamnestisch eine systemische allergische 
Reaktion zeigten, wird die Einleitung einer allergen-
spezifischen Immuntherapie mit dem entsprechen-
den Insektengift empfohlen [2]. 

Eine unterlassene spezifische Immuntherapie bei 
gefährdeten Patienten impliziert neben dem Ge-

sundheitsrisiko für die Betroffenen gegebenenfalls 
einen vermehrten Bedarf von ambulanten Notfall-
versorgungen bei Insektenstichreaktionen. Eine sol-
che Situation sollte im Falle eines Notstands im 
 Gesundheitswesen vermieden werden.

Die Bedeutung der COVID-19-Pandemie für die 
Allergologie wurde kürzlich in verschiedenen Positi-

Anamnese einer systemischen Allgemeinreaktion im engen
zeitlich Zusammenhang nach Hymenopterenstich

Allergiediagnostik

in vivo
titrierter Hauttest

in vitro
Ges. IgE, sIgE, rekomb.
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Notfall-Set
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Abb. 1: Diagnostischer Algorithmus der Insektengiftallergie (gemäß [2])

 
Ges. IgE, Gesamt-Immunglobulin E; sIgE, spezifisches Immunglobin E

Tab. 1: Übersicht zur Anzahl eingeleiteter VIT für die Monate März bis Juni 2019 und 2020 in verschiedenen Kliniken

Klinik eingeleitete VIT  
März bis Juni 2019

eingeleitete VIT 
März bis Juni 2020

Allergologie und Dermatologie, Universitätsspital Basel, Schweiz keine Angabe keine Angabe

Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie, Charité – Universitätsmedizin Berlin 28 9

Poliklinik, Universitätsklinik für Rheumatologie, Immunologie und Allergologie, Inselspital Bern, Schweiz ~ 30 12

Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie, Universitätsklinikum Bonn 28 21 

Klinik und Poliklinik für HNO, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden 23 25

Klinik für Dermatologie, Universitätsklinikum Düsseldorf keine Angabe keine Angabe

Klinik für Dermatologie und Allergologie, Universitätsklinikum Gießen und Marburg 76 (36 G, 40 M) 42 (33 G, 9 M)

Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie, Medizinische Universität Graz, Österreich 50 2

Klinik für Dermatologie, Allergologie und Venerologie, Medizinische Hochschule Hannover 89 18

Hautklinik, Universitätsklinikum Heidelberg 15 17

Klinik und Poliklinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie, Universitätsklinikum Leipzig 35 33

Klinik für Dermatologie und Venerologie, Kepler Universitätsklinikum, Linz, Österreich 31 16

Hautklinik und Poliklinik, Universitätsmedizin, Johannes Gutenberg-Universität Mainz keine Angabe keine Angabe

Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie, Universität München 87 53

Klinik für Hautkrankheiten, Universitätsklinikum Münster 61 40

Universitätsklinik für Dermatologie und Allergologie, Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg, 
 Österreich

29 17

Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie, Kantonsspital St. Gallen, Schweiz 20 5

Klinik und Poliklinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie, Universitätsklinikum Würzburg keine Angabe keine Angabe
 
VIT, „venom immuntherapy“; G, Gießen; M, Marburg
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onspapieren diskutiert [3, 4]. Aufgrund der vielerorts 
in den letzten Monaten durch die COVID-19-Pande-
mie reduzierten ambulanten und stationären Versor-
gungskapazitäten wurden länderspezifisch unter-
schiedliche Maßnahmen ergriffen, um auch Patienten 
mit einer Insektengiftallergie fortwährend optimal 
all ergologisch zu versorgen. Insgesamt ist jedoch fest-
zustellen, dass es zu einer Einschränkung von Neu-
einleitungen der Insektengifthyposensibilisierung ge-
kommen ist (Tab. 1). Eine Abfrage von verschiedenen 
Zentren bezüglich der Neueinleitung der „venom 
 immuntherapy“ (VIT) ergab für die Monate März bis 
Juni 2019/2020 im Vergleich einen Rückgang von fast 
50 % (Abb. 2). Mit dazu beigetragen haben auch die 
Patienten selbst, denen es aufgrund der COVID-
19-Pandemie zu riskant erschien, einen Arzt bezie-
hungsweise ein Krankenhaus aufzusuchen.

Im Folgenden werden von den Autoren Maßnah-
men vorgeschlagen, wie die allergologische Versor-
gung von Insektengiftallergikern in Zeiten von Not-
standsregelungen im Gesundheitssystem wie wäh-
rend der COVID-19-Pandemie gesichert werden 
kann (Tab. 2).

1. Fortführung einer begonnenen 
Insektengiftimmuntherapie (siehe auch [3]) 
Eine begonnene allergenspezifische Immuntherapie 
mit Insektengift sollte trotz etwaiger Einschränkun-
gen medizinischer Ressourcen unter Ausnutzung 
der möglichen Intervalllängen möglichst konse-
quent fortgeführt werden. Die Unterbrechung der 
spezifischen Immuntherapie kann zu einem Verlust 
des Schutzes führen und verursacht durch die Not-
wendigkeit einer erneuten Einleitung bei Zeitüber-
schreitung des Therapie intervalls zu einem späteren 
Zeitpunkt unnötige Aufwendungen. Bei eigener 
COVID-19-Erkrankung des Patienten wird eine 
Therapiepause bis zur Genesung angeraten. Nach 
der Genesung sollte zeitnah eine Wiederaufdosie-
rung (falls noch im erlaubten Intervall) oder gege-
benenfalls eine Neueinleitung der allergenspezifi-
schen Immuntherapie erfolgen. Gegebenenfalls 
kann es sinnvoll sein, den Patienten vor der persön-
lichen Vorstellung zur Injektion im Rahmen einer 
telefonischen oder telemedizinischen Sprechstunde 
zu kontaktieren, um aktuelle Kontraindikationen 
für die Injektion auszuschließen und dem Patienten 
möglicherweise eine überflüssige Vorstellung zu er-
sparen. 

2. Neueinleitung einer Insektengift-
immuntherapie (siehe auch [3])
Eine Verschiebung der Neueinleitung einer Insek-
tengiftimmuntherapie außerhalb der Saison ist un-
ter Beachtung der Zeitfenster möglich. Eine Ver-
schiebung einer Einleitungstherapie in der Saison 
ist zu vermeiden, um Patienten nicht dem Risiko ei-
ner schweren erneuten Reaktion nach einem unge-
wollten Stich auszusetzen. Die Einleitung sollte be-
vorzugt als Ultra-Rush-Therapie  unter medizini-
scher Überwachung erfolgen. Hierfür haben sich 
Ein- bis Fünftagesprotokolle bewährt [5, 6]. Diese 
besitzen den Vorteil, dass die Maximaldosis nach 
einer kurzen Behandlungsphase erreicht wird. Auch 
verkürzte ambulante Aufdosierungsprotokolle wur-
den für Wespengiftallergiker untersucht und zeigen 
bezüglich der Sicherheit gute  Ergebnisse [7]. Sie er-
fordern jedoch einen längeren Zeitraum der Einlei-
tungsphase (sieben Wochen), sodass ein solches Be-
handlungsschema eher außerhalb der  Saison einge-
setzt werden sollte. 

Zusammenfassend sollte die Diagnostik der In-
sektengiftallergie einschließlich der Anamnese und 
Hauttestungen an die aktuellen Bedingungen ange-

Abb. 2: Anzahl eingeleiteter VIT (Summe von 14 Kliniken aus Deutschland, 
 Österreich und Schweiz) März bis Juni 2019 und 2020 im Vergleich
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Tab. 2: Empfohlene Maßnahmen zur Betreuung von 
 Insektengiftallergikern während der COVID-19-Pandemie

 — Verstärkter Einsatz von Telefon- und Videosprechstunden

 — Umgestaltung von Wartebereichen mit Umsetzung von Hygienemaßnahmen und 
Abstandsregeln bei stabiler Patientenzahl

 — Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten bzgl. primärer Diagnostik 
( Bestimmung von sIgE Biene/Wespe)

 — Kurzfristige COVID-19-Testung (vorstationär bzw. bei Aufnahme)

 — Uneingeschränkte ambulante Fortführung einer begonnenen Insektengiftimmun-
therapie (außer bei selbst COVID-19-erkrankten Patienten) unter Ausnutzung der 
 zulässigen Injektionsintervalllängen 

 — Neueinleitung einer Insektengiftimmuntherapie zeitnah innerhalb der Saison, ggf. 
Einsatz ambulanter Schemata vor allem außerhalb der Saison

 — Explizite Ansprache der COVID-19-Situation bei den Patienten (persönlich oder im 
Einbestellungsbrief)

 — Bei Engpässen Triage nach Schweregrad der Reaktion auf den Stich

 — Organisation der Klinik anpassen, z. B. Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen, 
gestreckte Ambulanz-Zeiten, Aufdosierung am Wochenende

 
sIgE, spezifisches Immunglobin E
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passt werden. Einleitungstherapien sollten weiter-
hin mit einem Ultra-Rush-Schema begonnen und 
vor allem während der Saison nicht zurückgestellt 
werden. Insbesondere außerhalb der Saison, bei sta-
tionären Engpässen oder bestimmten regionalen 
Voraussetzungen ist eine ambulant durchgeführte 
Aufdosierung möglich. Speziell für Wespengiftall-
ergiker ist kürzlich auch ein verkürztes Sieben- 
Wochen-Protokoll publiziert worden [7]. Die ambu-
lante Aufdosierung sollte möglichst in einer mit die-
ser Therapie erfahrenen Einrichtung erfolgen, die 
auch eine notfallmedizinische Versorgung vorhält.
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